
SPERRE DES SCHLOSSBERGS – 
SICHERHEIT GEHT VOR! 
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Der Grazer Schloßberg hat einen dichten Baum- und 
Strauchbestand. Durch die geringe Humusauflage auf 
felsigem Untergrund ist genau dieser Gehölzbestand von 
der Trockenheit der vergangenen Jahre besonders be-
einträchtigt. Leider kommt es deshalb immer öfter zum 
Absterben von Baumbeständen. 

Damit der Grazer Schloßberg auch zukünftig als Wald 
und sicheres Erholungsgebiet mitten in der Stadt genutzt 
werden kann, müssen mit Bewilligung der Naturschutz-

behörde und des Bundesdenkmalamtes 44 abgestorbene 
Bäume entfernt werden und das Totholz in den Baum-
kronen an 27 Standorten beseitigt werden.

Aufgrund der Steilheit des Geländes werden diese 
schadhaften Bäume mit einem Hubschrauber geborgen 
und zum Abtransport bereit gemacht. Die Vorbereitungs-
arbeiten dazu beginnen am 15. Februar. Bis zur Sperre ab 
19. Februar ist die Benützung des Schloßbergs allerdings 
möglich. 

Als Bewohner:innen oder gewerbliche Mieter:innen in 
unmittelbarer Nähe des Sperrgebiets halten Sie bitte 
während der täglichen Flugzeit von 8 bis 17 Uhr die berg-
seitigen Fenster geschlossen und betreten Sie die berg-
seitigen Außenflächen nicht. Diese Flächen werden zwar 
für die Durchführung der Arbeiten nicht in Anspruch 
genommen, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es 
durch den Aufwind der Rotorblätter zu stärkeren Luft-
verwirbelungen kommt. 

Bitte befestigen Sie leichte lose Gegenstände wie z. B. 
Plastikstühle, Wäscheständer, Spielzeug und Werkzeug 
oder entfernen Sie die Gegenstände für die Dauer der 
Arbeiten. 
Zu den Häusern Schloßberg 1 und 10 ist die Zufahrt  
in Absprache mit dem Sicherheitspersonal in jenen  
Zeiten möglich, in denen der Hubschrauber keine  
Flugbewegungen durchführt.

Forstliches Sperrgebiet für den gesamten Schloßberg
Montag, 19. 2. 2024 ab 6 Uhr bis Mittwoch, 21. 2. 2024 bis 17 Uhr

• Das Sperrgebiet darf nicht betreten werden (ausgenommen ausführende Firmen).
• Auf- und Abfahrten, z. B. für Warenlieferungen, sind in dieser Zeit nicht möglich. 
• Sämtliche Einrichtungen am Schloßberg (Gastronomie, Veranstaltungsflächen) bleiben geschlossen.
•  Der Durchgang durch den Schloßbergstollen inkl. Märchengrottenbahn,  

der Schloßberglift bis zur ersten Ebene und die Rutsche im Berg bleiben zugänglich.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Schloßbergplatz

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Montag, 19. 2. 2024 ab 6 Uhr, bis Mittwoch, 21. 2. 2024 bis 17 Uhr

FORSTLICHES SPERRGEBIET  
FÜR DEN GESAMTEN SCHLOSSBERG
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